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Beschlussantrag 

 
Die Satzung für das Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart (Jugendamtssatzung; 
JAS) (Stadtrecht 4/5) gem. Anlage 1 wird beschlossen. 
 
 

Kurzfassung der Begründung

Die Aufgaben des Jugendamts werden durch den Jugendhilfeausschuss und durch die 
Verwaltung des Jugendamts wahrgenommen (§ 70 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – 
Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)). Gem. § 2 Abs. 1 Kinder- und Jugendhilfegesetz für 
Baden-Württemberg (LKJHG) i. V. m. § 4 Abs. 2 Nr. 3 der Hauptsatzung (HS) ist der 
Jugendhilfeausschuss ein beschließender Ausschuss im Sinne der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO). Für ihn gilt die GemO, soweit im SGB VIII und im 
LKJHG nichts anderes bestimmt ist (§ 2 Abs. 2 LKJHG). 
 
Der Jugendhilfeausschuss (JHA) besteht aus der/dem Vorsitzenden, stimmberechtigten 
und beratenden Mitgliedern. In § 3 Abs. 1 Satz 4 Nrn. 1 bis 5 der Satzung für das Ju-
gendamt der Landeshauptstadt Stuttgart (JAS) ist geregelt, wer vom Gemeinderat zum 
stimmberechtigten Mitglied des Jugendhilfeausschusses gewählt werden kann. § 3 
Abs. 3 Nrn. 1 bis 14 JAS legt fest, wer von dem/der Oberbürgermeister*in als beraten-
des Mitglied des Jugendhilfeausschusses bestellt werden kann. 
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I. Regelung der Aufforderung zur Vorschlagsabgabe und des Wahlverfah-
rens für die stimmberechtigten Mitglieder gem. § 71 Abs. 1 Nr. 2 SGB VIII  

 
Derzeit gibt es acht Sitze für stimmberechtigte Mitglieder, welche nicht der Vertretungs-
körperschaft angehören. Diese acht Sitze werden in angemessener Berücksichtigung 
der Vorschläge der in Stuttgart wirkenden anerkannten Träger der freien Jugendhilfe, 
die weder Jugendverbände noch Verbände der freien Wohlfahrtspflege sind, gewählt. 
 
Durch einen zusätzlichen Paragraphen sollen die Aufforderung zur Vorschlagsabgabe 
sowie das Wahlverfahren geregelt werden. Der zusätzliche Paragraph soll nach § 6 ein-
gefügt werden.  
 
§ 7 ist daher wie folgt zu ändern: 
 
bisher  Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für das Jugendamt Stuttgart vom 22. 
Mai 1980 außer Kraft. 

 
neu  (1)   Der Jugendhilfeausschuss ist nach jeder Gemeinderatswahl neu zu 

bilden. Die acht stimmberechtigten Mitglieder sowie deren Stellvertretun-
gen sind auf Vorschlag der in Stuttgart wirkenden anerkannten Träger der 
Jugendhilfe zu wählen (§ 3 Abs. 1 Satz 4 Nrn. 2 bis 5). Die Aufforderung 
zur Vorschlagsabgabe erfolgt drei Wochen nach der Gemeinderatswahl 
durch eine nach den Regelungen der Bekanntmachungssatzung für orts-
übliche Bekanntgaben veröffentlichten Ausschreibung. Die anerkannten 
Träger der freien Jugendhilfe sind dazu aufgerufen, bis zur genannten 
Frist, ihre Wahlvorschläge mit entsprechend benannten Personen bei der 
Geschäftsstelle des Jugendhilfeausschusses einzureichen.  

 (2)   Die Verwaltung erarbeitet nach Ablauf der Frist aus den eingegange-
nen Wahlvorschlägen einen unverbindlichen Besetzungsvorschlag, der 
sich an der Größe und Bedeutung der vorschlagenden freien Träger für 
die Jugendhilfelandschaft in Stuttgart ausrichtet; dabei sollen auch Weiter-
entwicklungen des Trägerspektrums der Stuttgarter Jugendhilfe Rechnung 
getragen werden. Die im Besetzungsvorschlag der Verwaltung genannten 
Personen sollen möglichst durch Einigung des Gemeinderats jeweils auf 
Vorschlag des sie benennenden freien Trägers als Mitglieder und stellver-
tretende Mitglieder gewählt werden. 

 
Die Satzung für das Jugendamt wird durch § 8 wie folgt ergänzt: 
 
neu  Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 

Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung für das Jugendamt Stuttgart vom 6. Juli 
1994 außer Kraft. 

 
 
II. Redaktionelle und sonstige Änderungen 
 
Neben der oben aufgeführten Änderung sind einige redaktionelle Korrekturen erfolgt. 
So werden z. B. die in § 3 Abs. 3 Nr. 5 der Jugendamtssatzung genannten Personen 
aus Gründen der Übersichtlichkeit auf mehrere Nummern aufgeteilt, sodass die Religi-
onsgemeinschaften jeweils eigene Nummern erhalten. Zudem werden die in § 3 Abs. 1 
und Abs. 3 genannten Begriffe Stellvertretern, Leiterin/Leiter und Vertreter/Vertreterin 
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jeweils durch die Begriffe Stellvertretungen, Leitung und Vertretung ersetzt. Die Be-
zeichnung Sozialausschuß in § 4 Abs. 2 wurde durch Sozial- und Gesundheitsaus-
schuss ausgetauscht. Des Weiteren wird die Satzung der aktuellen Rechtschreibung 
und den aktuellen sprachlichen Standards für lesbare Satzungen angepasst. 
Die aus früheren Zeiten stammende Ordnungs-Soll-Vorschrift in § 5, dass eine Anhö-
rung spätestens 4 Wochen vor der Beschlussfassung durch den Gemeinderat erfolgen 
soll, ist nicht mehr zeitgemäß. Die Frist soll von 4 Wochen auf 2 Wochen verkürzt wer-
den, da heute deutlich mehr JHA-Sitzungen als früher stattfinden und ein großer zeitli-
cher Abstand zwischen den vorberatenden Ausschüssen und den Entscheidungen des 
Gemeinderats einen doppelten Vorbereitungsaufwand für die jeweiligen Mitglieder be-
deutet, was angesichts der zeitlichen Belastung des Ehrenamts nicht angemessen er-
scheint. 
 
Vor dem Hintergrund der Vielzahl der (auch kleinen) Änderungen wurde der Weg einer 
Satzungsneufassung gewählt. 
 
Sämtliche Änderungen sind in der Änderungsübersicht in Anlage 2 durch Unterstrei-
chen und Durchstreichen dargestellt. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen 

Keine

Mitzeichnung der beteiligten Stellen: 

Das Referat AKR hat die Vorlage mitgezeichnet  

Vorliegende Anfragen/Anträge: 

      

Erledigte Anfragen/Anträge: 
      

 
Isabel Fezer 
Bürgermeisterin 

Anlagen 

Anlage 1 - Neugefasste Satzung 
Anlage 2 - Neufassung der Satzung mit hervorgehobenen Änderungen (rot) 
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Anlage 1 zu GRDrs 672/2020 
 

Satzung 
 

für das Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart  

(Jugendamtssatzung; JAS) 

vom ___________ 
 

Bekannt gemacht im Amtsblatt Nr. ____ vom __________ 

 

 

Der Gemeinderat der Landeshauptstadt Stuttgart hat am ________ aufgrund von § 4 der 

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit den §§ 69 ff. Sozi-

algesetzbuch Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) und § 1 Abs. 2 des Kin-

der- und Jugendhilfegesetzes für Baden-Württemberg (LKJHG), jeweils in der derzeit gül-

tigen Fassung, folgende Satzung für das Jugendamt der Landeshauptstadt Stuttgart (Ju-

gendamtssatzung; JAS) beschlossen: 

 
 

§ 1  

Organisation und Verfassung des Jugendamts 

 

(1) Die Aufgaben des Jugendamts werden durch den Jugendhilfeausschuss (§ 3) 

und durch die Verwaltung des Jugendamts (Abs. 2) wahrgenommen. Für die Ver-

fassung und das Verfahren des Jugendamts gelten neben dem SGB VIII, dem 

LKJHG, der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und dieser Satzung die 

Hauptsatzung der Landeshauptstadt Stuttgart sowie die Zuständigkeitsordnung 

der Landeshauptstadt Stuttgart. 

 

(2) Verwaltung des Jugendamts ist das Fachamt „Jugendamt“ nach dem Verwal-

tungsgliederungsplan und dem Aufgabengliederungsplan. Es führt die laufenden 

Geschäfte des Jugendamts (§ 70 Abs. 2 SGB VIII). Die Befugnis zu Sachent-

scheidungen in laufenden Geschäften richtet sich nach der Zuständigkeitsord-

nung, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt. 

 
 

§ 2  

Aufgaben des Jugendamts 

 

(1) Das Jugendamt (§ 1 Abs. 1) erfüllt die Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe, die 

ihm nach dem SGB VIII und anderen Rechtsvorschriften obliegen. 
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(2) Durch Beschluss des Gemeinderats können dem Jugendamt (§ 1 Abs. 1) freiwil-

lige Aufgaben auf dem Gebiet der öffentlichen Jugendhilfe übertragen werden. 
 

§ 3  

Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses 

 
(1) Der Jugendhilfeausschuss ist ein beschließender Ausschuss im Sinne der Ge-

meindeordnung (§ 2 Abs. 1 LKJHG, §§ 39, 40 GemO). Er besteht aus dem/der 

Vorsitzenden und 19 weiteren stimmberechtigten Mitgliedern sowie ebenso vie-

len Stellvertretungen. Frauen und Männer sollen im Jugendhilfeausschuss zu an-

gemessenen Anteilen berücksichtigt werden; in der Regel sind gleiche Anteile 

anzustreben. Der Gemeinderat wählt: 

1. elf Mitglieder aus der Mitte des Gemeinderats, 

2. zwei Personen auf Vorschlag der in Stuttgart wirkenden Jugendverbände, 

3. eine Person aus dem Bereich der Offenen Jugendarbeit, auf Vorschlag der in 

diesem Bereich Tätigen, 

4. drei Personen auf Vorschlag der in Stuttgart wirkenden Verbände der freien 

Wohlfahrtspflege, 

5. zwei Personen auf Vorschlag der in Stuttgart wirkenden anerkannten Träger der 

freien Jugendhilfe, die keinem dieser Verbände angehören. 

Als Mitglieder nach Satz 4 Nr. 2 bis 5 können nicht bestellt werden: 

a) Mitglieder des Gemeinderats, 

b) Personen, welche die Voraussetzungen des § 28 Abs. 2 Nr. 1 oder 2 der GemO 

erfüllen, 

c) Personen, die gemäß § 29 GemO gehindert wären, dem Gemeinderat anzugehö-

ren. 

Sie müssen ihren Wohnsitz nicht in Stuttgart haben (§ 2 Abs. 5 LKJHG). Die Wahl 

der stimmberechtigten Mitglieder aus der Mitte des Gemeinderats gemäß Nr. 1 und 

die Wahl der weiteren stimmberechtigten Mitglieder gemäß Nr. 2 bis 5 findet in zwei 

getrennten Wahlvorgängen statt. 

 

(2) Vorsitzende/-r des Jugendhilfeausschusses mit Stimmrecht als Mitglied ist 

der/die Oberbürgermeister*in (§ 2 Abs. 2 LKJHG i. V. m. § 40 Abs. 3 Hs. 1 und 

§ 37 Abs. 6 S. 3 GemO). Er/sie hat die/den für das Jugendamt zuständige/-n Bei-

geordnete/-n mit der ständigen Vertretung beauftragt (§ 40 Abs. 3 GemO, § 5 

Abs. 3 Hauptsatzung). 

 

(3) Der/die Oberbürgermeister*in bestellt als beratende Mitglieder des Jugendhil-

feausschusses: 

1. die Leitung der Verwaltung des Jugendamts (§ 1 Abs. 2), 

2. eine Ärztin oder einen Arzt des Gesundheitsamts der Stadt, 

3. einen/eine Vormundschafts-, Familien- oder Jugendrichter*in auf Vorschlag der 

Präsidentin/des Präsidenten des Amtsgerichts Stuttgart, 

4. eine Vertretung der Stuttgarter öffentlichen Schulen auf Vorschlag der Leitung 

des Staatlichen Schulamts bei der Landeshauptstadt Stuttgart, 
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5. eine Vertretung der evangelischen Landeskirche,  

6. eine Vertretung der römisch-katholischen Kirche 

7. eine Vertretung der jüdischen Kultusgemeinde 

8. eine Vertretung der islamischen Religionsgemeinschaft, 

9. eine Vertretung der Konferenz der Gesamtelternbeiräte, 

10. eine Vertretung der Agentur für Arbeit Stuttgart, 

11. eine Vertretung des Jugenddezernats beim Polizeipräsidium Stuttgart, 

12. eine Vertretung der in Stuttgart familienpolitisch tätigen Verbände, 

13. eine Vertretung der in Stuttgart lebenden Migrantinnen und Migranten, auf Vor-

schlag des Internationalen Ausschusses der Landeshauptstadt Stuttgart, 

14. eine Vertretung für die geschlechtsspezifischen Belange von Mädchen und Jun-

gen (§ 9 SGB VIII), 

15. eine Vertretung der Stuttgarter Jugendrät*innen, 

16. eine Vertretung des schulischen Gesamtelternbeirats, 

17. die/der Kinderbeauftragte der Landeshauptstadt Stuttgart. 

 

§ 4  

Zuständigkeit und Geschäftsordnung des Jugendhilfeausschusses 

 

(1) Der Jugendhilfeausschuss befasst sich mit allen Angelegenheiten der Jugend-

hilfe gemäß § 71 Abs. 2 SGB VIII. Er entscheidet im Rahmen des § 71 Abs. 3 

SGB VIII über folgende Angelegenheiten des Jugendamts: 

 

1. Aufstellung von Richtlinien und Grundsätzen für die Erfüllung der Aufgaben der 

öffentlichen Jugendhilfe, insbesondere für das Zusammenwirken des Jugend-

amts mit den Trägern und Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe, 

2. Gewährung von Zuwendungen an Träger der freien Jugendhilfe und deren Ver-

wendung, wenn der Betrag im einzelnen Fall 100.000 € nicht übersteigt, 

3. die Jugendhilfeplanung,  

4. die Anerkennung von Trägern der freien Jugendhilfe in Stuttgart, 

5. Annahme von Spenden und anderen Zuwendungen für die Jugendhilfe und de-

ren Verwendung, wenn der Betrag im einzelnen Fall 100.000 € nicht übersteigt, 

6. Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der Jugendschöffen, 

7. Aufstellung von Vorschlagslisten für die Wahl der Beisitzer*innen für Ausschüsse 

und Kammern für Kriegsdienstverweigerung, 

8. Angelegenheiten der Jugendhilfe, wenn sie im Einzelfall von grundsätzlicher Be-

deutung oder von besonderer Wichtigkeit sind. 

 

(2) Der Jugendhilfeausschuss berät die Angelegenheit der öffentlichen Jugendhilfe 

vor, deren Entscheidung dem Gemeinderat oder dem Sozial- und Gesundheits-

ausschuss des Gemeinderats vorbehalten ist. 

 

(3) Für den Jugendhilfeausschuss gelten im Übrigen die Hauptsatzung sowie die 

Geschäftsordnung des Gemeinderats der Landeshauptstadt Stuttgart. 
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§ 5 

Frist zur vorherigen Anhörung 

 

Die Anhörung des Jugendhilfeausschusses im Sinne von § 1 Abs. 2 Nr. 4 LKJHG soll 
spätestens zwei Wochen vor der Beschlussfassung des Gemeinderats erfolgen. 

 

 

§ 6 

Beteiligung der freien Träger an Arbeitsgruppen der Jugendhilfeplanung 

 

Die Beteiligung der freien Träger an Arbeitsgruppen zur Jugendhilfeplanung im Sinne 
des § 1 Abs. 2 Nr. 5 LKJHG erfolgt im Rahmen des § 9 LKJHG und wird im Einzelfall 
durch das Jugendamt sichergestellt. 

 

§ 7  

Vorschlagsverfahren für die stimmberechtigten Mitglieder gem. § 3 Abs. 1 Satz 4 

Nrn. 2 bis 5. Vorrang der Einigung 

(1)   Der Jugendhilfeausschuss ist nach jeder Gemeinderatswahl neu zu bilden. Die 
acht stimmberechtigten Mitglieder sowie deren Stellvertretungen sind auf Vor-
schlag der in Stuttgart wirkenden anerkannten Träger der Jugendhilfe zu wählen 
(§ 3 Abs. 1 Satz 4 Nrn. 2 bis 5). Die Aufforderung zur Vorschlagsabgabe erfolgt 
drei Wochen nach der Gemeinderatswahl durch eine nach den Regelungen der 
Bekanntmachungssatzung für ortsübliche Bekanntgaben veröffentlichten Aus-
schreibung. Die anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sind dazu aufgerufen, 
bis zur genannten Frist, ihre Wahlvorschläge mit entsprechend benannten Perso-
nen bei der Geschäftsstelle des Jugendhilfeausschusses einzureichen.  

 
(2) Die Verwaltung erarbeitet nach Ablauf der Frist aus den eingegangenen Wahlvor-

schlägen einen unverbindlichen Besetzungsvorschlag, der sich an der Größe und 
Bedeutung der vorschlagenden freien Träger für die Jugendhilfelandschaft in Stutt-
gart ausrichtet; dabei sollen auch Weiterentwicklungen des Trägerspektrums der 
Stuttgarter Jugendhilfe Rechnung getragen werden. Die im Besetzungsvorschlag 
der Verwaltung genannten Personen sollen möglichst durch Einigung des Gemein-
derats jeweils auf Vorschlag des sie benennenden freien Trägers als Mitglieder 
und stellvertretende Mitglieder gewählt werden. 

 

§ 8  

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Satzung für das Jugendamt Stuttgart vom 6. Juli 1994 außer Kraft. 

 
 


